
Kapitel 5Kapitel 5

Beendigung des AufenthaltsBeendigung des Aufenthalts

Abschnitt 1Abschnitt 1

Begründung der AusreisepflichtBegründung der Ausreisepflicht

§ 50 Ausreisepflicht§ 50 Ausreisepflicht

(1) Ein Ausländer ist zur Ausreise verpflichtet, wenn er einen erforderlichen(1) Ein Ausländer ist zur Ausreise verpflichtet, wenn er einen erforderlichen

Aufenthaltstitel nicht oder nicht mehr besitzt und ein Aufenthaltsrecht nach demAufenthaltstitel nicht oder nicht mehr besitzt und ein Aufenthaltsrecht nach dem

Assoziationsabkommen EWG/Türkei nicht oder nicht mehr besteht.Assoziationsabkommen EWG/Türkei nicht oder nicht mehr besteht.

(2) Der Ausländer hat das Bundesgebiet unverzüglich oder, wenn ihm eine(2) Der Ausländer hat das Bundesgebiet unverzüglich oder, wenn ihm eine

Ausreisefrist gesetzt ist, bis zum Ablauf der Frist zu verlassen.Ausreisefrist gesetzt ist, bis zum Ablauf der Frist zu verlassen.

(2a) (weggefallen)(2a) (weggefallen)

(3) Durch die Einreise in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder(3) Durch die Einreise in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder

in einen anderen Schengen-Staat genügt der Ausländer seiner Ausreisepflicht nur,in einen anderen Schengen-Staat genügt der Ausländer seiner Ausreisepflicht nur,

wenn ihm Einreise und Aufenthalt dort erlaubt sind. Liegen diese Voraussetzungenwenn ihm Einreise und Aufenthalt dort erlaubt sind. Liegen diese Voraussetzungen

vor, ist der ausreisepflichtige Ausländer aufzufordern, sich unverzüglich in dasvor, ist der ausreisepflichtige Ausländer aufzufordern, sich unverzüglich in das

Hoheitsgebiet dieses Staates zu begeben.Hoheitsgebiet dieses Staates zu begeben.

(4) Ein ausreisepflichtiger Ausländer, der seine Wohnung wechseln oder den Bezirk(4) Ein ausreisepflichtiger Ausländer, der seine Wohnung wechseln oder den Bezirk

der Ausländerbehörde für mehr als drei Tage verlassen will, hat dies derder Ausländerbehörde für mehr als drei Tage verlassen will, hat dies der

Ausländerbehörde vorher anzuzeigen.Ausländerbehörde vorher anzuzeigen.

(5) Der Pass oder Passersatz eines ausreisepflichtigen Ausländers soll bis zu(5) Der Pass oder Passersatz eines ausreisepflichtigen Ausländers soll bis zu

dessen Ausreise in Verwahrung genommen werden.dessen Ausreise in Verwahrung genommen werden.

(6) Ein Ausländer kann zum Zweck der Aufenthaltsbeendigung in den(6) Ein Ausländer kann zum Zweck der Aufenthaltsbeendigung in den

Fahndungshilfsmitteln der Polizei zur Aufenthaltsermittlung und FestnahmeFahndungshilfsmitteln der Polizei zur Aufenthaltsermittlung und Festnahme

ausgeschrieben werden, wenn sein Aufenthalt unbekannt ist. Ein Ausländer, gegenausgeschrieben werden, wenn sein Aufenthalt unbekannt ist. Ein Ausländer, gegen

den ein Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 besteht, kann zum Zweck derden ein Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 besteht, kann zum Zweck der

Einreiseverweigerung zur Zurückweisung und für den Fall des Antreffens imEinreiseverweigerung zur Zurückweisung und für den Fall des Antreffens im

Bundesgebiet zur Festnahme ausgeschrieben werden. Für Ausländer, die gemäß §Bundesgebiet zur Festnahme ausgeschrieben werden. Für Ausländer, die gemäß §

15a verteilt worden sind, gilt § 66 des Asylgesetzes entsprechend.15a verteilt worden sind, gilt § 66 des Asylgesetzes entsprechend.

§ 51 Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts; Fortgeltung von§ 51 Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts; Fortgeltung von

BeschränkungenBeschränkungen

(1) Der Aufenthaltstitel erlischt in folgenden Fällen:(1) Der Aufenthaltstitel erlischt in folgenden Fällen:

1. Ablauf seiner Geltungsdauer,1. Ablauf seiner Geltungsdauer,



2. Eintritt einer auflösenden Bedingung,2. Eintritt einer auflösenden Bedingung,

3. Rücknahme des Aufenthaltstitels,3. Rücknahme des Aufenthaltstitels,

4. Widerruf des Aufenthaltstitels,4. Widerruf des Aufenthaltstitels,

5. Ausweisung des Ausländers,5. Ausweisung des Ausländers,

5a. Bekanntgabe einer Abschiebungsanordnung nach § 58a,5a. Bekanntgabe einer Abschiebungsanordnung nach § 58a,

6. wenn der Ausländer aus einem seiner Natur nach nicht vorübergehenden Grunde6. wenn der Ausländer aus einem seiner Natur nach nicht vorübergehenden Grunde

ausreist,ausreist,

7. wenn der Ausländer ausgereist und nicht innerhalb von sechs Monaten oder7. wenn der Ausländer ausgereist und nicht innerhalb von sechs Monaten oder

einer von der Ausländerbehörde bestimmten längeren Frist wieder eingereist ist,einer von der Ausländerbehörde bestimmten längeren Frist wieder eingereist ist,

8. wenn ein Ausländer nach Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß der §§ 22, 238. wenn ein Ausländer nach Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß der §§ 22, 23

oder § 25 Abs. 3 bis 5 einen Asylantrag stellt;oder § 25 Abs. 3 bis 5 einen Asylantrag stellt;

ein für mehrere Einreisen oder mit einer Geltungsdauer von mehr als 90 Tagenein für mehrere Einreisen oder mit einer Geltungsdauer von mehr als 90 Tagen

erteiltes Visum erlischt nicht nach den Nummern 6 und 7.erteiltes Visum erlischt nicht nach den Nummern 6 und 7.

(1a) Die Gültigkeit einer nach § 19 erteilten ICT-Karte erlischt nicht nach Absatz 1(1a) Die Gültigkeit einer nach § 19 erteilten ICT-Karte erlischt nicht nach Absatz 1

Nummer 6 und 7, wenn der Ausländer von der in der Richtlinie 2014/66/EUNummer 6 und 7, wenn der Ausländer von der in der Richtlinie 2014/66/EU

vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch macht, einen Teil des unternehmensinternenvorgesehenen Möglichkeit Gebrauch macht, einen Teil des unternehmensinternen

Transfers in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union durchzuführen.Transfers in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union durchzuführen.

Die Gültigkeit einer nach § 16b oder § 18d erteilten Aufenthaltserlaubnis erlischtDie Gültigkeit einer nach § 16b oder § 18d erteilten Aufenthaltserlaubnis erlischt

nicht nach Absatz 1 Nummer 6 und 7, wenn der Ausländer von der in der Richtlinienicht nach Absatz 1 Nummer 6 und 7, wenn der Ausländer von der in der Richtlinie

(EU) 2016/801 vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch macht, einen Teil des Studiums(EU) 2016/801 vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch macht, einen Teil des Studiums

oder des Forschungsvorhabens in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischenoder des Forschungsvorhabens in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen

Union durchzuführen.Union durchzuführen.

(2) Die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers, der sich mindestens 15 Jahre(2) Die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers, der sich mindestens 15 Jahre

rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat sowie die Niederlassungserlaubnisrechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat sowie die Niederlassungserlaubnis

seines mit ihm in ehelicher Lebensgemeinschaft lebenden Ehegatten erlöschenseines mit ihm in ehelicher Lebensgemeinschaft lebenden Ehegatten erlöschen

nicht nach Absatz 1 Nr. 6 und 7, wenn deren Lebensunterhalt gesichert ist und keinnicht nach Absatz 1 Nr. 6 und 7, wenn deren Lebensunterhalt gesichert ist und kein

Ausweisungsinteresse nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 oder Absatz 2 NummerAusweisungsinteresse nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 oder Absatz 2 Nummer

5 bis 7 besteht. Die Niederlassungserlaubnis eines mit einem Deutschen in5 bis 7 besteht. Die Niederlassungserlaubnis eines mit einem Deutschen in

ehelicher Lebensgemeinschaft lebenden Ausländers erlischt nicht nach Absatz 1ehelicher Lebensgemeinschaft lebenden Ausländers erlischt nicht nach Absatz 1

Nr. 6 und 7, wenn kein Ausweisungsinteresse nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 bis 5Nr. 6 und 7, wenn kein Ausweisungsinteresse nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 bis 5

oder Absatz 2 Nummer 5 bis 7 besteht. Zum Nachweis des Fortbestandes deroder Absatz 2 Nummer 5 bis 7 besteht. Zum Nachweis des Fortbestandes der

Niederlassungserlaubnis stellt die Ausländerbehörde am Ort des letztenNiederlassungserlaubnis stellt die Ausländerbehörde am Ort des letzten

gewöhnlichen Aufenthalts auf Antrag eine Bescheinigung aus.gewöhnlichen Aufenthalts auf Antrag eine Bescheinigung aus.



(3) Der Aufenthaltstitel erlischt nicht nach Absatz 1 Nr. 7, wenn die Frist lediglich(3) Der Aufenthaltstitel erlischt nicht nach Absatz 1 Nr. 7, wenn die Frist lediglich

wegen Erfüllung der gesetzlichen Wehrpflicht im Heimatstaat überschritten wird undwegen Erfüllung der gesetzlichen Wehrpflicht im Heimatstaat überschritten wird und

der Ausländer innerhalb von drei Monaten nach der Entlassung aus demder Ausländer innerhalb von drei Monaten nach der Entlassung aus dem

Wehrdienst wieder einreist.Wehrdienst wieder einreist.

(4) Nach Absatz 1 Nr. 7 wird in der Regel eine längere Frist bestimmt, wenn der(4) Nach Absatz 1 Nr. 7 wird in der Regel eine längere Frist bestimmt, wenn der

Ausländer aus einem seiner Natur nach vorübergehenden Grunde ausreisen willAusländer aus einem seiner Natur nach vorübergehenden Grunde ausreisen will

und eine Niederlassungserlaubnis besitzt oder wenn der Aufenthalt außerhalb desund eine Niederlassungserlaubnis besitzt oder wenn der Aufenthalt außerhalb des

Bundesgebiets Interessen der Bundesrepublik Deutschland dient. Abweichend vonBundesgebiets Interessen der Bundesrepublik Deutschland dient. Abweichend von

Absatz 1 Nummer 6 und 7 erlischt der Aufenthaltstitel eines Ausländers nicht, wennAbsatz 1 Nummer 6 und 7 erlischt der Aufenthaltstitel eines Ausländers nicht, wenn

er die Voraussetzungen des § 37 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erfüllt, rechtswidriger die Voraussetzungen des § 37 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erfüllt, rechtswidrig

mit Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel zur Eingehung der Ehemit Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel zur Eingehung der Ehe

genötigt und von der Rückkehr nach Deutschland abgehalten wurde und innerhalbgenötigt und von der Rückkehr nach Deutschland abgehalten wurde und innerhalb

von drei Monaten nach Wegfall der Zwangslage, spätestens jedoch innerhalb vonvon drei Monaten nach Wegfall der Zwangslage, spätestens jedoch innerhalb von

zehn Jahren seit der Ausreise, wieder einreist.zehn Jahren seit der Ausreise, wieder einreist.

(5) Die Befreiung vom Erfordernis des Aufenthaltstitels entfällt, wenn der Ausländer(5) Die Befreiung vom Erfordernis des Aufenthaltstitels entfällt, wenn der Ausländer

ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben wird; § 11 Absatz 2 bis 5 findetausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben wird; § 11 Absatz 2 bis 5 findet

entsprechende Anwendung.entsprechende Anwendung.

(6) Räumliche und sonstige Beschränkungen und Auflagen nach diesem und nach(6) Räumliche und sonstige Beschränkungen und Auflagen nach diesem und nach

anderen Gesetzen bleiben auch nach Wegfall des Aufenthaltstitels oder deranderen Gesetzen bleiben auch nach Wegfall des Aufenthaltstitels oder der

Aussetzung der Abschiebung in Kraft, bis sie aufgehoben werden oder derAussetzung der Abschiebung in Kraft, bis sie aufgehoben werden oder der

Ausländer seiner Ausreisepflicht nachgekommen ist.Ausländer seiner Ausreisepflicht nachgekommen ist.

(7) Im Falle der Ausreise eines Asylberechtigten oder eines Ausländers, dem das(7) Im Falle der Ausreise eines Asylberechtigten oder eines Ausländers, dem das

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unanfechtbar die FlüchtlingseigenschaftBundesamt für Migration und Flüchtlinge unanfechtbar die Flüchtlingseigenschaft

zuerkannt hat, erlischt der Aufenthaltstitel nicht, solange er im Besitz eineszuerkannt hat, erlischt der Aufenthaltstitel nicht, solange er im Besitz eines

gültigen, von einer deutschen Behörde ausgestellten Reiseausweises fürgültigen, von einer deutschen Behörde ausgestellten Reiseausweises für

Flüchtlinge ist. Der Ausländer hat auf Grund seiner Anerkennung alsFlüchtlinge ist. Der Ausländer hat auf Grund seiner Anerkennung als

Asylberechtigter oder der unanfechtbaren Zuerkennung der FlüchtlingseigenschaftAsylberechtigter oder der unanfechtbaren Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft

durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge keinen Anspruch auf erneutedurch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge keinen Anspruch auf erneute

Erteilung eines Aufenthaltstitels, wenn er das Bundesgebiet verlassen hat und dieErteilung eines Aufenthaltstitels, wenn er das Bundesgebiet verlassen hat und die

Zuständigkeit für die Ausstellung eines Reiseausweises für Flüchtlinge auf einenZuständigkeit für die Ausstellung eines Reiseausweises für Flüchtlinge auf einen

anderen Staat übergegangen ist.anderen Staat übergegangen ist.

(8) Vor der Aufhebung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 38a Abs. 1, vor einer(8) Vor der Aufhebung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 38a Abs. 1, vor einer

Ausweisung eines Ausländers, der eine solche Aufenthaltserlaubnis besitzt und vorAusweisung eines Ausländers, der eine solche Aufenthaltserlaubnis besitzt und vor

dem Erlass einer gegen ihn gerichteten Abschiebungsanordnung nach § 58a gibtdem Erlass einer gegen ihn gerichteten Abschiebungsanordnung nach § 58a gibt

die zuständige Behörde in dem Verfahren nach § 91c Absatz 2 über das Bundesamtdie zuständige Behörde in dem Verfahren nach § 91c Absatz 2 über das Bundesamt

für Migration und Flüchtlinge dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem derfür Migration und Flüchtlinge dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem der



Ausländer die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten besitzt,Ausländer die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten besitzt,

Gelegenheit zur Stellungnahme, wenn die Abschiebung in ein Gebiet erwogen wird,Gelegenheit zur Stellungnahme, wenn die Abschiebung in ein Gebiet erwogen wird,

in dem diese Rechtsstellung nicht erworben werden kann. Geht die Stellungnahmein dem diese Rechtsstellung nicht erworben werden kann. Geht die Stellungnahme

des anderen Mitgliedstaates rechtzeitig ein, wird sie von der zuständigen Behördedes anderen Mitgliedstaates rechtzeitig ein, wird sie von der zuständigen Behörde

berücksichtigt.berücksichtigt.

(8a) Soweit die Behörden anderer Schengen-Staaten über Entscheidungen nach(8a) Soweit die Behörden anderer Schengen-Staaten über Entscheidungen nach

Artikel 34 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009, die durch die AusländerbehördenArtikel 34 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009, die durch die Ausländerbehörden

getroffen wurden, zu unterrichten sind, erfolgt dies über das Bundesamt fürgetroffen wurden, zu unterrichten sind, erfolgt dies über das Bundesamt für

Migration und Flüchtlinge. Die mit der polizeilichen Kontrolle desMigration und Flüchtlinge. Die mit der polizeilichen Kontrolle des

grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden unterrichten die Behördengrenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden unterrichten die Behörden

anderer Schengen-Staaten unmittelbar über ihre Entscheidungen nach Artikel 34anderer Schengen-Staaten unmittelbar über ihre Entscheidungen nach Artikel 34

der Verordnung (EG) Nr. 810/2009.der Verordnung (EG) Nr. 810/2009.

(9) Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU erlischt nur, wenn(9) Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU erlischt nur, wenn

1. ihre Erteilung wegen Täuschung, Drohung oder Bestechung zurückgenommen1. ihre Erteilung wegen Täuschung, Drohung oder Bestechung zurückgenommen

wird,wird,

2. der Ausländer ausgewiesen oder ihm eine Abschiebungsanordnung nach § 58a2. der Ausländer ausgewiesen oder ihm eine Abschiebungsanordnung nach § 58a

bekannt gegeben wird,bekannt gegeben wird,

3. sich der Ausländer für einen Zeitraum von zwölf aufeinander folgenden Monaten3. sich der Ausländer für einen Zeitraum von zwölf aufeinander folgenden Monaten

außerhalb des Gebiets aufhält, in dem die Rechtsstellung eines langfristigaußerhalb des Gebiets aufhält, in dem die Rechtsstellung eines langfristig

Aufenthaltsberechtigten erworben werden kann; der Zeitraum beträgt 24Aufenthaltsberechtigten erworben werden kann; der Zeitraum beträgt 24

aufeinanderfolgende Monate bei einem Ausländer, der zuvor im Besitz einer Blauenaufeinanderfolgende Monate bei einem Ausländer, der zuvor im Besitz einer Blauen

Karte EU war, und bei seinen Familienangehörigen, die zuvor im Besitz einerKarte EU war, und bei seinen Familienangehörigen, die zuvor im Besitz einer

Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 30, 32, 33 oder 36 waren,Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 30, 32, 33 oder 36 waren,

4. sich der Ausländer für einen Zeitraum von sechs Jahren außerhalb des4. sich der Ausländer für einen Zeitraum von sechs Jahren außerhalb des

Bundesgebiets aufhält oderBundesgebiets aufhält oder

5. der Ausländer die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten in5. der Ausländer die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten in

einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union erwirbt.einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union erwirbt.

Auf die in Satz 1 Nr. 3 und 4 genannten Fälle sind die Absätze 2 bis 4Auf die in Satz 1 Nr. 3 und 4 genannten Fälle sind die Absätze 2 bis 4

entsprechend anzuwenden.entsprechend anzuwenden.

(10) Abweichend von Absatz 1 Nummer 7 beträgt die Frist für die Blaue Karte EU(10) Abweichend von Absatz 1 Nummer 7 beträgt die Frist für die Blaue Karte EU

und die Aufenthaltserlaubnisse nach den §§ 30, 32, 33 oder 36, die denund die Aufenthaltserlaubnisse nach den §§ 30, 32, 33 oder 36, die den

Familienangehörigen eines Inhabers einer Blauen Karte EU erteilt worden sind,Familienangehörigen eines Inhabers einer Blauen Karte EU erteilt worden sind,

zwölf Monate. Gleiches gilt für die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers, derzwölf Monate. Gleiches gilt für die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers, der

sich mindestens 15 Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat sowie diesich mindestens 15 Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat sowie die

Niederlassungserlaubnis eines mit ihm in ehelicher Lebensgemeinschaft lebendenNiederlassungserlaubnis eines mit ihm in ehelicher Lebensgemeinschaft lebenden



Ehegatten, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben.Ehegatten, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben.

§ 52 Widerruf§ 52 Widerruf

(1) Der Aufenthaltstitel des Ausländers nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 zweite(1) Der Aufenthaltstitel des Ausländers nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 zweite

Alternative, Nummer 2, 2a, 2b, 2c, 3 und 4 kann außer in den Fällen der Absätze 2Alternative, Nummer 2, 2a, 2b, 2c, 3 und 4 kann außer in den Fällen der Absätze 2

bis 6 nur widerrufen werden, wennbis 6 nur widerrufen werden, wenn

1. er keinen gültigen Pass oder Passersatz mehr besitzt,1. er keinen gültigen Pass oder Passersatz mehr besitzt,

2. er seine Staatsangehörigkeit wechselt oder verliert,2. er seine Staatsangehörigkeit wechselt oder verliert,

3. er noch nicht eingereist ist,3. er noch nicht eingereist ist,

4. seine Anerkennung als Asylberechtigter oder seine Rechtsstellung als Flüchtling4. seine Anerkennung als Asylberechtigter oder seine Rechtsstellung als Flüchtling

oder als subsidiär Schutzberechtigter erlischt oder unwirksam wird oderoder als subsidiär Schutzberechtigter erlischt oder unwirksam wird oder

5. die Ausländerbehörde nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs.5. die Ausländerbehörde nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs.

3 Satz 1 feststellt, dass3 Satz 1 feststellt, dass

a) die Voraussetzungen des § 60 Absatz 5 oder 7 nicht oder nicht mehr vorliegen,a) die Voraussetzungen des § 60 Absatz 5 oder 7 nicht oder nicht mehr vorliegen,

b) der Ausländer einen der Ausschlussgründe nach § 25 Abs. 3 Satz 2 Nummer 1b) der Ausländer einen der Ausschlussgründe nach § 25 Abs. 3 Satz 2 Nummer 1

bis 4 erfüllt oderbis 4 erfüllt oder

c) in den Fällen des § 42 Satz 1 des Asylgesetzes die Feststellung aufgehobenc) in den Fällen des § 42 Satz 1 des Asylgesetzes die Feststellung aufgehoben

oder unwirksam wird.oder unwirksam wird.

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 und 5 kann auch der Aufenthaltstitel der mit demIn den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 und 5 kann auch der Aufenthaltstitel der mit dem

Ausländer in familiärer Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen widerrufenAusländer in familiärer Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen widerrufen

werden, wenn diesen kein eigenständiger Anspruch auf den Aufenthaltstitelwerden, wenn diesen kein eigenständiger Anspruch auf den Aufenthaltstitel

zusteht.zusteht.

(2) Ein nationales Visum, eine Aufenthaltserlaubnis und eine Blaue Karte EU, die(2) Ein nationales Visum, eine Aufenthaltserlaubnis und eine Blaue Karte EU, die

zum Zweck der Beschäftigung erteilt wurden, sind zu widerrufen, wenn diezum Zweck der Beschäftigung erteilt wurden, sind zu widerrufen, wenn die

Bundesagentur für Arbeit nach § 41 die Zustimmung zur Ausübung derBundesagentur für Arbeit nach § 41 die Zustimmung zur Ausübung der

Beschäftigung widerrufen hat. Ein nationales Visum und eine Aufenthaltserlaubnis,Beschäftigung widerrufen hat. Ein nationales Visum und eine Aufenthaltserlaubnis,

die nicht zum Zweck der Beschäftigung erteilt wurden, sind im Falle des Satzes 1 indie nicht zum Zweck der Beschäftigung erteilt wurden, sind im Falle des Satzes 1 in

dem Umfang zu widerrufen, in dem sie die Beschäftigung gestatten.dem Umfang zu widerrufen, in dem sie die Beschäftigung gestatten.

(2a) Eine nach § 19 erteilte ICT-Karte, eine nach § 19b erteilte Mobiler-ICT-Karte(2a) Eine nach § 19 erteilte ICT-Karte, eine nach § 19b erteilte Mobiler-ICT-Karte

oder ein Aufenthaltstitel zum Zweck des Familiennachzugs zu einem Inhaber eineroder ein Aufenthaltstitel zum Zweck des Familiennachzugs zu einem Inhaber einer

ICT-Karte oder Mobiler-ICT-Karte kann widerrufen werden, wenn der AusländerICT-Karte oder Mobiler-ICT-Karte kann widerrufen werden, wenn der Ausländer

1. nicht mehr die Voraussetzungen der Erteilung erfüllt oder1. nicht mehr die Voraussetzungen der Erteilung erfüllt oder

2. gegen Vorschriften eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union über2. gegen Vorschriften eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union über



die Mobilität von unternehmensintern transferierten Arbeitnehmern imdie Mobilität von unternehmensintern transferierten Arbeitnehmern im

Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/66/EU verstoßen hat.Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/66/EU verstoßen hat.

Wird die ICT-Karte oder die Mobiler-ICT-Karte widerrufen, so ist zugleich der demWird die ICT-Karte oder die Mobiler-ICT-Karte widerrufen, so ist zugleich der dem

Familienangehörigen erteilte Aufenthaltstitel zu widerrufen, es sei denn, demFamilienangehörigen erteilte Aufenthaltstitel zu widerrufen, es sei denn, dem

Familienangehörigen steht ein eigenständiger Anspruch auf einen AufenthaltstitelFamilienangehörigen steht ein eigenständiger Anspruch auf einen Aufenthaltstitel

zu.zu.

(3) Eine nach § 16b Absatz 1, 5 oder 7 zum Zweck des Studiums erteilte(3) Eine nach § 16b Absatz 1, 5 oder 7 zum Zweck des Studiums erteilte

Aufenthaltserlaubnis kann widerrufen werden, wennAufenthaltserlaubnis kann widerrufen werden, wenn

1. der Ausländer ohne die erforderliche Erlaubnis eine Erwerbstätigkeit ausübt,1. der Ausländer ohne die erforderliche Erlaubnis eine Erwerbstätigkeit ausübt,

2. der Ausländer unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Studiendauer an2. der Ausländer unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Studiendauer an

der betreffenden Hochschule im jeweiligen Studiengang und seiner individuellender betreffenden Hochschule im jeweiligen Studiengang und seiner individuellen

Situation keine ausreichenden Studienfortschritte macht oderSituation keine ausreichenden Studienfortschritte macht oder

3. der Ausländer nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt, unter denen ihm eine3. der Ausländer nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt, unter denen ihm eine

Aufenthaltserlaubnis nach § 16b Absatz 1, 5 oder 7 erteilt werden könnte.Aufenthaltserlaubnis nach § 16b Absatz 1, 5 oder 7 erteilt werden könnte.

Zur Prüfung der Voraussetzungen von Satz 1 Nummer 2 kann dieZur Prüfung der Voraussetzungen von Satz 1 Nummer 2 kann die

Ausbildungseinrichtung beteiligt werden.Ausbildungseinrichtung beteiligt werden.

(4) Eine nach § 18d oder § 18f erteilte Aufenthaltserlaubnis kann widerrufen(4) Eine nach § 18d oder § 18f erteilte Aufenthaltserlaubnis kann widerrufen

werden, wennwerden, wenn

1. die Forschungseinrichtung, mit welcher der Ausländer eine1. die Forschungseinrichtung, mit welcher der Ausländer eine

Aufnahmevereinbarung abgeschlossen hat, ihre Anerkennung verliert, sofern er anAufnahmevereinbarung abgeschlossen hat, ihre Anerkennung verliert, sofern er an

einer Handlung beteiligt war, die zum Verlust der Anerkennung geführt hat,einer Handlung beteiligt war, die zum Verlust der Anerkennung geführt hat,

2. der Ausländer bei der Forschungseinrichtung keine Forschung mehr betreibt2. der Ausländer bei der Forschungseinrichtung keine Forschung mehr betreibt

oder betreiben darf oderoder betreiben darf oder

3. der Ausländer nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt, unter denen ihm eine3. der Ausländer nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt, unter denen ihm eine

Aufenthaltserlaubnis nach § 18d oder § 18f erteilt werden könnte oder eineAufenthaltserlaubnis nach § 18d oder § 18f erteilt werden könnte oder eine

Aufnahmevereinbarung mit ihm abgeschlossen werden dürfte.Aufnahmevereinbarung mit ihm abgeschlossen werden dürfte.

(4a) Eine nach § 16e oder § 19e erteilte Aufenthaltserlaubnis kann widerrufen(4a) Eine nach § 16e oder § 19e erteilte Aufenthaltserlaubnis kann widerrufen

werden, wenn der Ausländer nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt, unter denenwerden, wenn der Ausländer nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt, unter denen

ihm die Aufenthaltserlaubnis erteilt werden könnte.ihm die Aufenthaltserlaubnis erteilt werden könnte.

(5) Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz 1 oder Absatz 4b Satz 1(5) Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz 1 oder Absatz 4b Satz 1

soll widerrufen werden, wennsoll widerrufen werden, wenn

1. der Ausländer nicht bereit war oder nicht mehr bereit ist, im Strafverfahren1. der Ausländer nicht bereit war oder nicht mehr bereit ist, im Strafverfahren

auszusagen,auszusagen,



2. die Angaben des Ausländers, auf die in § 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 1 oder2. die Angaben des Ausländers, auf die in § 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 1 oder

Absatz 4b Satz 2 Nummer 1 Bezug genommen wird, nach Mitteilung derAbsatz 4b Satz 2 Nummer 1 Bezug genommen wird, nach Mitteilung der

Staatsanwaltschaft oder des Strafgerichts mit hinreichender Wahrscheinlichkeit alsStaatsanwaltschaft oder des Strafgerichts mit hinreichender Wahrscheinlichkeit als

falsch anzusehen sind oderfalsch anzusehen sind oder

3. der Ausländer auf Grund sonstiger Umstände nicht mehr die Voraussetzungen3. der Ausländer auf Grund sonstiger Umstände nicht mehr die Voraussetzungen

für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25 Absatz 4a oder Absatz 4b erfüllt.für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25 Absatz 4a oder Absatz 4b erfüllt.

Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz 1 soll auch dann widerrufenEine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz 1 soll auch dann widerrufen

werden, wenn der Ausländer freiwillig wieder Verbindung zu den Personen nach §werden, wenn der Ausländer freiwillig wieder Verbindung zu den Personen nach §

25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 2 aufgenommen hat.25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 2 aufgenommen hat.

(6) Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a soll widerrufen werden, wenn der(6) Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a soll widerrufen werden, wenn der

Ausländer seine Rechtsstellung als langfristig Aufenthaltsberechtigter in einemAusländer seine Rechtsstellung als langfristig Aufenthaltsberechtigter in einem

anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union verliert.anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union verliert.

(7) (weggefallen)(7) (weggefallen)

§ 53 Ausweisung§ 53 Ausweisung

(1) Ein Ausländer, dessen Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die(1) Ein Ausländer, dessen Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die

freiheitliche demokratische Grundordnung oder sonstige erhebliche Interessen derfreiheitliche demokratische Grundordnung oder sonstige erhebliche Interessen der

Bundesrepublik Deutschland gefährdet, wird ausgewiesen, wenn die unterBundesrepublik Deutschland gefährdet, wird ausgewiesen, wenn die unter

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmende Abwägung derBerücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmende Abwägung der

Interessen an der Ausreise mit den Interessen an einem weiteren Verbleib desInteressen an der Ausreise mit den Interessen an einem weiteren Verbleib des

Ausländers im Bundesgebiet ergibt, dass das öffentliche Interesse an der AusreiseAusländers im Bundesgebiet ergibt, dass das öffentliche Interesse an der Ausreise

überwiegt.überwiegt.

(2) Bei der Abwägung nach Absatz 1 sind nach den Umständen des Einzelfalles(2) Bei der Abwägung nach Absatz 1 sind nach den Umständen des Einzelfalles

insbesondere die Dauer seines Aufenthalts, seine persönlichen, wirtschaftlicheninsbesondere die Dauer seines Aufenthalts, seine persönlichen, wirtschaftlichen

und sonstigen Bindungen im Bundesgebiet und im Herkunftsstaat oder in einemund sonstigen Bindungen im Bundesgebiet und im Herkunftsstaat oder in einem

anderen zur Aufnahme bereiten Staat, die Folgen der Ausweisung füranderen zur Aufnahme bereiten Staat, die Folgen der Ausweisung für

Familienangehörige und Lebenspartner sowie die Tatsache, ob sich der AusländerFamilienangehörige und Lebenspartner sowie die Tatsache, ob sich der Ausländer

rechtstreu verhalten hat, zu berücksichtigen.rechtstreu verhalten hat, zu berücksichtigen.

(3) Ein Ausländer, dem nach dem Assoziationsabkommen EWG/Türkei ein(3) Ein Ausländer, dem nach dem Assoziationsabkommen EWG/Türkei ein

Aufenthaltsrecht zusteht oder der eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt,Aufenthaltsrecht zusteht oder der eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt,

darf nur ausgewiesen werden, wenn das persönliche Verhalten des Betroffenendarf nur ausgewiesen werden, wenn das persönliche Verhalten des Betroffenen

gegenwärtig eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit undgegenwärtig eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und

Ordnung darstellt, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt und dieOrdnung darstellt, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt und die

Ausweisung für die Wahrung dieses Interesses unerlässlich ist.Ausweisung für die Wahrung dieses Interesses unerlässlich ist.

(3a) Ein Ausländer, der als Asylberechtigter anerkannt ist, der im Bundesgebiet die(3a) Ein Ausländer, der als Asylberechtigter anerkannt ist, der im Bundesgebiet die



Rechtsstellung eines ausländischen Flüchtlings genießt oder der einen von einerRechtsstellung eines ausländischen Flüchtlings genießt oder der einen von einer

Behörde der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Reiseausweis nach demBehörde der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Reiseausweis nach dem

Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953

II S. 559) besitzt, darf nur ausgewiesen werden, wenn er aus schwerwiegendenII S. 559) besitzt, darf nur ausgewiesen werden, wenn er aus schwerwiegenden

Gründen als eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oderGründen als eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder

eine terroristische Gefahr anzusehen ist oder er eine Gefahr für die Allgemeinheiteine terroristische Gefahr anzusehen ist oder er eine Gefahr für die Allgemeinheit

darstellt, weil er wegen einer schweren Straftat rechtskräftig verurteilt wurde.darstellt, weil er wegen einer schweren Straftat rechtskräftig verurteilt wurde.

(3b) Ein Ausländer, der die Rechtsstellung eines subsidiär Schutzberechtigten im(3b) Ein Ausländer, der die Rechtsstellung eines subsidiär Schutzberechtigten im

Sinne des § 4 Absatz 1 des Asylgesetzes genießt, darf nur ausgewiesen werden,Sinne des § 4 Absatz 1 des Asylgesetzes genießt, darf nur ausgewiesen werden,

wenn er eine schwere Straftat begangen hat oder er eine Gefahr für diewenn er eine schwere Straftat begangen hat oder er eine Gefahr für die

Allgemeinheit oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland darstellt.Allgemeinheit oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland darstellt.

(4) Ein Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, kann nur unter der Bedingung(4) Ein Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, kann nur unter der Bedingung

ausgewiesen werden, dass das Asylverfahren unanfechtbar ohne Anerkennung alsausgewiesen werden, dass das Asylverfahren unanfechtbar ohne Anerkennung als

Asylberechtigter oder ohne die Zuerkennung internationalen Schutzes (§ 1 AbsatzAsylberechtigter oder ohne die Zuerkennung internationalen Schutzes (§ 1 Absatz

1 Nummer 2 des Asylgesetzes) abgeschlossen wird. Von der Bedingung wird1 Nummer 2 des Asylgesetzes) abgeschlossen wird. Von der Bedingung wird

abgesehen, wennabgesehen, wenn

1. ein Sachverhalt vorliegt, der nach Absatz 3 eine Ausweisung rechtfertigt oder1. ein Sachverhalt vorliegt, der nach Absatz 3 eine Ausweisung rechtfertigt oder

2. eine nach den Vorschriften des Asylgesetzes erlassene Abschiebungsandrohung2. eine nach den Vorschriften des Asylgesetzes erlassene Abschiebungsandrohung

vollziehbar geworden ist.vollziehbar geworden ist.

§ 54 Ausweisungsinteresse§ 54 Ausweisungsinteresse

(1) Das Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt besonders schwer,(1) Das Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt besonders schwer,

wenn der Ausländerwenn der Ausländer

1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer

Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens zwei Jahren verurteilt worden ist oderFreiheits- oder Jugendstrafe von mindestens zwei Jahren verurteilt worden ist oder

bei der letzten rechtskräftigen Verurteilung Sicherungsverwahrung angeordnetbei der letzten rechtskräftigen Verurteilung Sicherungsverwahrung angeordnet

worden ist,worden ist,

1a. rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens einem Jahr1a. rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens einem Jahr

verurteilt worden ist wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftatenverurteilt worden ist wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten

a) gegen das Leben,a) gegen das Leben,

b) gegen die körperliche Unversehrtheit,b) gegen die körperliche Unversehrtheit,

c) gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 174, 176 bis 178, 181a,c) gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 174, 176 bis 178, 181a,

184b, 184d und 184e jeweils in Verbindung mit § 184b des Strafgesetzbuches,184b, 184d und 184e jeweils in Verbindung mit § 184b des Strafgesetzbuches,

d) gegen das Eigentum, sofern das Gesetz für die Straftat eine im Mindestmaßd) gegen das Eigentum, sofern das Gesetz für die Straftat eine im Mindestmaß



erhöhte Freiheitsstrafe vorsieht oder die Straftaten serienmäßig begangen wurdenerhöhte Freiheitsstrafe vorsieht oder die Straftaten serienmäßig begangen wurden

oderoder

e) wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte oder tätlichen Angriffs gegene) wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte oder tätlichen Angriffs gegen

Vollstreckungsbeamte,Vollstreckungsbeamte,

1b. wegen einer oder mehrerer Straftaten nach § 263 des Strafgesetzbuchs zu1b. wegen einer oder mehrerer Straftaten nach § 263 des Strafgesetzbuchs zu

Lasten eines Leistungsträgers oder Sozialversicherungsträgers nach demLasten eines Leistungsträgers oder Sozialversicherungsträgers nach dem

Sozialgesetzbuch oder nach dem Gesetz über den Verkehr mit BetäubungsmittelnSozialgesetzbuch oder nach dem Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln

rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens einem Jahrrechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens einem Jahr

verurteilt worden ist,verurteilt worden ist,

2. die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der2. die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der

Bundesrepublik Deutschland gefährdet; hiervon ist auszugehen, wenn TatsachenBundesrepublik Deutschland gefährdet; hiervon ist auszugehen, wenn Tatsachen

die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er einer Vereinigung angehört oderdie Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er einer Vereinigung angehört oder

angehört hat, die den Terrorismus unterstützt oder er eine derartige Vereinigungangehört hat, die den Terrorismus unterstützt oder er eine derartige Vereinigung

unterstützt oder unterstützt hat oder er eine in § 89a Absatz 1 desunterstützt oder unterstützt hat oder er eine in § 89a Absatz 1 des

Strafgesetzbuchs bezeichnete schwere staatsgefährdende Gewalttat nach § 89aStrafgesetzbuchs bezeichnete schwere staatsgefährdende Gewalttat nach § 89a

Absatz 2 des Strafgesetzbuchs vorbereitet oder vorbereitet hat, es sei denn, derAbsatz 2 des Strafgesetzbuchs vorbereitet oder vorbereitet hat, es sei denn, der

Ausländer nimmt erkennbar und glaubhaft von seinem sicherheitsgefährdendenAusländer nimmt erkennbar und glaubhaft von seinem sicherheitsgefährdenden

Handeln Abstand,Handeln Abstand,

3. zu den Leitern eines Vereins gehörte, der unanfechtbar verboten wurde, weil3. zu den Leitern eines Vereins gehörte, der unanfechtbar verboten wurde, weil

seine Zwecke oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder er sichseine Zwecke oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder er sich

gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken dergegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der

Völkerverständigung richtet,Völkerverständigung richtet,

4. sich zur Verfolgung politischer oder religiöser Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt4. sich zur Verfolgung politischer oder religiöser Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt

oder öffentlich zur Gewaltanwendung aufruft oder mit Gewaltanwendung droht oderoder öffentlich zur Gewaltanwendung aufruft oder mit Gewaltanwendung droht oder

5. zu Hass gegen Teile der Bevölkerung aufruft; hiervon ist auszugehen, wenn er5. zu Hass gegen Teile der Bevölkerung aufruft; hiervon ist auszugehen, wenn er

auf eine andere Person gezielt und andauernd einwirkt, um Hass auf Angehörigeauf eine andere Person gezielt und andauernd einwirkt, um Hass auf Angehörige

bestimmter ethnischer Gruppen oder Religionen zu erzeugen oder zu verstärkenbestimmter ethnischer Gruppen oder Religionen zu erzeugen oder zu verstärken

oder öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften in eineroder öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften in einer

Weise, die geeignet ist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu stören,Weise, die geeignet ist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu stören,

a) gegen Teile der Bevölkerung zu Willkürmaßnahmen aufstachelt,a) gegen Teile der Bevölkerung zu Willkürmaßnahmen aufstachelt,

b) Teile der Bevölkerung böswillig verächtlich macht und dadurch dieb) Teile der Bevölkerung böswillig verächtlich macht und dadurch die

Menschenwürde anderer angreift oderMenschenwürde anderer angreift oder

c) Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Menschlichkeit, ein Kriegsverbrechenc) Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Menschlichkeit, ein Kriegsverbrechen

oder terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht billigt oder dafür wirbt,oder terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht billigt oder dafür wirbt,



es sei denn, der Ausländer nimmt erkennbar und glaubhaft von seinem Handelnes sei denn, der Ausländer nimmt erkennbar und glaubhaft von seinem Handeln

Abstand.Abstand.

(2) Das Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt schwer, wenn der(2) Das Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt schwer, wenn der

AusländerAusländer

1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer

Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt worden ist,Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt worden ist,

2. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer2. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer

Jugendstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt und die Vollstreckung der StrafeJugendstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt und die Vollstreckung der Strafe

nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist,nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist,

3. als Täter oder Teilnehmer den Tatbestand des § 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13. als Täter oder Teilnehmer den Tatbestand des § 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1

des Betäubungsmittelgesetzes verwirklicht oder dies versucht,des Betäubungsmittelgesetzes verwirklicht oder dies versucht,

4. Heroin, Kokain oder ein vergleichbar gefährliches Betäubungsmittel verbraucht4. Heroin, Kokain oder ein vergleichbar gefährliches Betäubungsmittel verbraucht

und nicht zu einer erforderlichen seiner Rehabilitation dienenden Behandlung bereitund nicht zu einer erforderlichen seiner Rehabilitation dienenden Behandlung bereit

ist oder sich ihr entzieht,ist oder sich ihr entzieht,

5. eine andere Person in verwerflicher Weise, insbesondere unter Anwendung oder5. eine andere Person in verwerflicher Weise, insbesondere unter Anwendung oder

Androhung von Gewalt, davon abhält, am wirtschaftlichen, kulturellen oderAndrohung von Gewalt, davon abhält, am wirtschaftlichen, kulturellen oder

gesellschaftlichen Leben in der Bundesrepublik Deutschland teilzuhaben,gesellschaftlichen Leben in der Bundesrepublik Deutschland teilzuhaben,

6. eine andere Person zur Eingehung der Ehe nötigt oder dies versucht oder6. eine andere Person zur Eingehung der Ehe nötigt oder dies versucht oder

wiederholt eine Handlung entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 und 2 deswiederholt eine Handlung entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 und 2 des

Personenstandsgesetzes vornimmt, die einen schwerwiegenden Verstoß gegenPersonenstandsgesetzes vornimmt, die einen schwerwiegenden Verstoß gegen

diese Vorschrift darstellt; ein schwerwiegender Verstoß liegt vor, wenn eine Person,diese Vorschrift darstellt; ein schwerwiegender Verstoß liegt vor, wenn eine Person,

die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, beteiligt ist,die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, beteiligt ist,

7. in einer Befragung, die der Klärung von Bedenken gegen die Einreise oder den7. in einer Befragung, die der Klärung von Bedenken gegen die Einreise oder den

weiteren Aufenthalt dient, der deutschen Auslandsvertretung oder derweiteren Aufenthalt dient, der deutschen Auslandsvertretung oder der

Ausländerbehörde gegenüber frühere Aufenthalte in Deutschland oder anderenAusländerbehörde gegenüber frühere Aufenthalte in Deutschland oder anderen

Staaten verheimlicht oder in wesentlichen Punkten vorsätzlich keine, falsche oderStaaten verheimlicht oder in wesentlichen Punkten vorsätzlich keine, falsche oder

unvollständige Angaben über Verbindungen zu Personen oder Organisationenunvollständige Angaben über Verbindungen zu Personen oder Organisationen

macht, die der Unterstützung des Terrorismus oder der Gefährdung dermacht, die der Unterstützung des Terrorismus oder der Gefährdung der

freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder der Sicherheit derfreiheitlichen demokratischen Grundordnung oder der Sicherheit der

Bundesrepublik Deutschland verdächtig sind; die Ausweisung auf dieser GrundlageBundesrepublik Deutschland verdächtig sind; die Ausweisung auf dieser Grundlage

ist nur zulässig, wenn der Ausländer vor der Befragung ausdrücklich auf denist nur zulässig, wenn der Ausländer vor der Befragung ausdrücklich auf den

sicherheitsrechtlichen Zweck der Befragung und die Rechtsfolgen verweigerter,sicherheitsrechtlichen Zweck der Befragung und die Rechtsfolgen verweigerter,

falscher oder unvollständiger Angaben hingewiesen wurde,falscher oder unvollständiger Angaben hingewiesen wurde,

8. in einem Verwaltungsverfahren, das von Behörden eines Schengen-Staates8. in einem Verwaltungsverfahren, das von Behörden eines Schengen-Staates

durchgeführt wurde, im In- oder Auslanddurchgeführt wurde, im In- oder Ausland



a) falsche oder unvollständige Angaben zur Erlangung eines deutschena) falsche oder unvollständige Angaben zur Erlangung eines deutschen

Aufenthaltstitels, eines Schengen-Visums, eines Flughafentransitvisums, einesAufenthaltstitels, eines Schengen-Visums, eines Flughafentransitvisums, eines

Passersatzes, der Zulassung einer Ausnahme von der Passpflicht oder derPassersatzes, der Zulassung einer Ausnahme von der Passpflicht oder der

Aussetzung der Abschiebung gemacht hat oderAussetzung der Abschiebung gemacht hat oder

b) trotz bestehender Rechtspflicht nicht an Maßnahmen der für die Durchführungb) trotz bestehender Rechtspflicht nicht an Maßnahmen der für die Durchführung

dieses Gesetzes oder des Schengener Durchführungsübereinkommensdieses Gesetzes oder des Schengener Durchführungsübereinkommens

zuständigen Behörden mitgewirkt hat, soweit der Ausländer zuvor auf diezuständigen Behörden mitgewirkt hat, soweit der Ausländer zuvor auf die

Rechtsfolgen solcher Handlungen hingewiesen wurde oderRechtsfolgen solcher Handlungen hingewiesen wurde oder

9. einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen Verstoß gegen9. einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen Verstoß gegen

Rechtsvorschriften oder gerichtliche oder behördliche Entscheidungen oderRechtsvorschriften oder gerichtliche oder behördliche Entscheidungen oder

Verfügungen begangen oder außerhalb des Bundesgebiets eine HandlungVerfügungen begangen oder außerhalb des Bundesgebiets eine Handlung

begangen hat, die im Bundesgebiet als vorsätzliche schwere Straftat anzusehenbegangen hat, die im Bundesgebiet als vorsätzliche schwere Straftat anzusehen

ist.ist.

§ 55 Bleibeinteresse§ 55 Bleibeinteresse

(1) Das Bleibeinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt besonders schwer, wenn(1) Das Bleibeinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt besonders schwer, wenn

der Ausländerder Ausländer

1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt und sich seit mindestens fünf Jahren1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt und sich seit mindestens fünf Jahren

rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat,rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat,

2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und im Bundesgebiet geboren oder als2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und im Bundesgebiet geboren oder als

Minderjähriger in das Bundesgebiet eingereist ist und sich seit mindestens fünfMinderjähriger in das Bundesgebiet eingereist ist und sich seit mindestens fünf

Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat,Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat,

3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig

im Bundesgebiet aufgehalten hat und mit einem der in den Nummern 1 und 2im Bundesgebiet aufgehalten hat und mit einem der in den Nummern 1 und 2

bezeichneten Ausländer in ehelicher oder lebenspartnerschaftlicherbezeichneten Ausländer in ehelicher oder lebenspartnerschaftlicher

Lebensgemeinschaft lebt,Lebensgemeinschaft lebt,

4. mit einem deutschen Familienangehörigen oder Lebenspartner in familiärer oder4. mit einem deutschen Familienangehörigen oder Lebenspartner in familiärer oder

lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft lebt, sein Personensorgerecht fürlebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft lebt, sein Personensorgerecht für

einen minderjährigen ledigen Deutschen oder mit diesem sein Umgangsrechteinen minderjährigen ledigen Deutschen oder mit diesem sein Umgangsrecht

ausübt oderausübt oder

5. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, den §§ 24, 25 Absatz 4a Satz 35. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, den §§ 24, 25 Absatz 4a Satz 3

oder nach § 29 Absatz 2 oder 4 besitzt.oder nach § 29 Absatz 2 oder 4 besitzt.

(2) Das Bleibeinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt insbesondere schwer,(2) Das Bleibeinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt insbesondere schwer,

wennwenn



1. der Ausländer minderjährig ist und eine Aufenthaltserlaubnis besitzt,1. der Ausländer minderjährig ist und eine Aufenthaltserlaubnis besitzt,

2. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich seit mindestens fünf2. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich seit mindestens fünf

Jahren im Bundesgebiet aufhält,Jahren im Bundesgebiet aufhält,

3. der Ausländer sein Personensorgerecht für einen im Bundesgebiet rechtmäßig3. der Ausländer sein Personensorgerecht für einen im Bundesgebiet rechtmäßig

sich aufhaltenden ledigen Minderjährigen oder mit diesem sein Umgangsrechtsich aufhaltenden ledigen Minderjährigen oder mit diesem sein Umgangsrecht

ausübt,ausübt,

4. der Ausländer minderjährig ist und sich die Eltern oder ein4. der Ausländer minderjährig ist und sich die Eltern oder ein

personensorgeberechtigter Elternteil rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenpersonensorgeberechtigter Elternteil rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten

beziehungsweise aufhält,beziehungsweise aufhält,

5. die Belange oder das Wohl eines Kindes zu berücksichtigen sind5. die Belange oder das Wohl eines Kindes zu berücksichtigen sind

beziehungsweise ist oderbeziehungsweise ist oder

6. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz 1 besitzt.6. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz 1 besitzt.

(3) Aufenthalte auf der Grundlage von § 81 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1(3) Aufenthalte auf der Grundlage von § 81 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1

werden als rechtmäßiger Aufenthalt im Sinne der Absätze 1 und 2 nurwerden als rechtmäßiger Aufenthalt im Sinne der Absätze 1 und 2 nur

berücksichtigt, wenn dem Antrag auf Erteilung oder Verlängerung desberücksichtigt, wenn dem Antrag auf Erteilung oder Verlängerung des

Aufenthaltstitels entsprochen wurde.Aufenthaltstitels entsprochen wurde.

§ 56 Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer aus Gründen der inneren§ 56 Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer aus Gründen der inneren

SicherheitSicherheit

(1) Ein Ausländer, gegen den eine Ausweisungsverfügung auf Grund eines(1) Ein Ausländer, gegen den eine Ausweisungsverfügung auf Grund eines

Ausweisungsinteresses nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 oder eineAusweisungsinteresses nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 oder eine

Abschiebungsanordnung nach § 58a besteht, unterliegt der Verpflichtung, sichAbschiebungsanordnung nach § 58a besteht, unterliegt der Verpflichtung, sich

mindestens einmal wöchentlich bei der für seinen Aufenthaltsort zuständigenmindestens einmal wöchentlich bei der für seinen Aufenthaltsort zuständigen

polizeilichen Dienststelle zu melden, soweit die Ausländerbehörde nichts anderespolizeilichen Dienststelle zu melden, soweit die Ausländerbehörde nichts anderes

bestimmt. Eine dem Satz 1 entsprechende Meldepflicht kann angeordnet werden,bestimmt. Eine dem Satz 1 entsprechende Meldepflicht kann angeordnet werden,

wenn der Ausländerwenn der Ausländer

1. vollziehbar ausreisepflichtig ist und ein in Satz 1 genanntes1. vollziehbar ausreisepflichtig ist und ein in Satz 1 genanntes

Ausweisungsinteresse besteht oderAusweisungsinteresse besteht oder

2. auf Grund anderer als der in Satz 1 genannten Ausweisungsinteressen2. auf Grund anderer als der in Satz 1 genannten Ausweisungsinteressen

vollziehbar ausreisepflichtig ist und die Anordnung der Meldepflicht zur Abwehrvollziehbar ausreisepflichtig ist und die Anordnung der Meldepflicht zur Abwehr

einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.

(2) Sein Aufenthalt ist auf den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt, soweit die(2) Sein Aufenthalt ist auf den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt, soweit die

Ausländerbehörde keine abweichenden Festlegungen trifft.Ausländerbehörde keine abweichenden Festlegungen trifft.

(3) Er kann verpflichtet werden, in einem anderen Wohnort oder in bestimmten(3) Er kann verpflichtet werden, in einem anderen Wohnort oder in bestimmten



Unterkünften auch außerhalb des Bezirks der Ausländerbehörde zu wohnen, wennUnterkünften auch außerhalb des Bezirks der Ausländerbehörde zu wohnen, wenn

dies geboten erscheint, umdies geboten erscheint, um

1. die Fortführung von Bestrebungen, die zur Ausweisung geführt haben, zu1. die Fortführung von Bestrebungen, die zur Ausweisung geführt haben, zu

erschweren oder zu unterbinden und die Einhaltung vereinsrechtlicher odererschweren oder zu unterbinden und die Einhaltung vereinsrechtlicher oder

sonstiger gesetzlicher Auflagen und Verpflichtungen besser überwachen zu könnensonstiger gesetzlicher Auflagen und Verpflichtungen besser überwachen zu können

oderoder

2. die wiederholte Begehung erheblicher Straftaten, die zu einer Ausweisung nach2. die wiederholte Begehung erheblicher Straftaten, die zu einer Ausweisung nach

§ 54 Absatz 1 Nummer 1 geführt haben, zu unterbinden.§ 54 Absatz 1 Nummer 1 geführt haben, zu unterbinden.

(4) Um die Fortführung von Bestrebungen, die zur Ausweisung nach § 54 Absatz 1(4) Um die Fortführung von Bestrebungen, die zur Ausweisung nach § 54 Absatz 1

Nummer 2 bis 5, zu einer Anordnung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder zu einerNummer 2 bis 5, zu einer Anordnung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder zu einer

Abschiebungsanordnung nach § 58a geführt haben, zu erschweren oder zuAbschiebungsanordnung nach § 58a geführt haben, zu erschweren oder zu

unterbinden, kann der Ausländer auch verpflichtet werden, zu bestimmtenunterbinden, kann der Ausländer auch verpflichtet werden, zu bestimmten

Personen oder Personen einer bestimmten Gruppe keinen Kontakt aufzunehmen,Personen oder Personen einer bestimmten Gruppe keinen Kontakt aufzunehmen,

mit ihnen nicht zu verkehren, sie nicht zu beschäftigen, auszubilden oder zumit ihnen nicht zu verkehren, sie nicht zu beschäftigen, auszubilden oder zu

beherbergen und bestimmte Kommunikationsmittel oder Dienste nicht zu nutzen,beherbergen und bestimmte Kommunikationsmittel oder Dienste nicht zu nutzen,

soweit ihm Kommunikationsmittel verbleiben und die Beschränkungen notwendigsoweit ihm Kommunikationsmittel verbleiben und die Beschränkungen notwendig

sind, um eine erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit oder für Leib und Lebensind, um eine erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit oder für Leib und Leben

Dritter abzuwehren. Um die wiederholte Begehung erheblicher Straftaten, die zuDritter abzuwehren. Um die wiederholte Begehung erheblicher Straftaten, die zu

einer Ausweisung nach § 54 Absatz 1 Nummer 1 geführt haben, zu unterbinden,einer Ausweisung nach § 54 Absatz 1 Nummer 1 geführt haben, zu unterbinden,

können Beschränkungen nach Satz 1 angeordnet werden, soweit diese notwendigkönnen Beschränkungen nach Satz 1 angeordnet werden, soweit diese notwendig

sind, um eine erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit oder für Leib und Lebensind, um eine erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit oder für Leib und Leben

Dritter abzuwenden.Dritter abzuwenden.

(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 ruhen, wenn sich der Ausländer(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 ruhen, wenn sich der Ausländer

in Haft befindet. Eine Anordnung nach den Absätzen 3 und 4 ist sofort vollziehbar.in Haft befindet. Eine Anordnung nach den Absätzen 3 und 4 ist sofort vollziehbar.

§ 56a Elektronische Aufenthaltsüberwachung; Verordnungsermächtigung§ 56a Elektronische Aufenthaltsüberwachung; Verordnungsermächtigung

(1) Um eine erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit oder für Leib und Leben(1) Um eine erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit oder für Leib und Leben

Dritter abzuwehren, kann ein Ausländer, der einer räumlichen Beschränkung desDritter abzuwehren, kann ein Ausländer, der einer räumlichen Beschränkung des

Aufenthaltes nach § 56 Absatz 2 und 3 oder einem Kontaktverbot nach § 56 AbsatzAufenthaltes nach § 56 Absatz 2 und 3 oder einem Kontaktverbot nach § 56 Absatz

4 unterliegt, auf richterliche Anordnung verpflichtet werden,4 unterliegt, auf richterliche Anordnung verpflichtet werden,

1. die für eine elektronische Überwachung seines Aufenthaltsortes erforderlichen1. die für eine elektronische Überwachung seines Aufenthaltsortes erforderlichen

technischen Mittel ständig in betriebsbereitem Zustand am Körper bei sich zutechnischen Mittel ständig in betriebsbereitem Zustand am Körper bei sich zu

führen undführen und

2. deren Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen.2. deren Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen.

(2) Die Anordnung ergeht für längstens drei Monate. Sie kann um jeweils höchstens(2) Die Anordnung ergeht für längstens drei Monate. Sie kann um jeweils höchstens



drei Monate verlängert werden, wenn die Voraussetzungen weiterhin vorliegen.drei Monate verlängert werden, wenn die Voraussetzungen weiterhin vorliegen.

Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, ist die MaßnahmeLiegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, ist die Maßnahme

unverzüglich zu beenden.unverzüglich zu beenden.

(3) Die Ausländerbehörde erhebt und speichert mit Hilfe der vom Ausländer(3) Die Ausländerbehörde erhebt und speichert mit Hilfe der vom Ausländer

mitgeführten technischen Mittel automatisiert Daten übermitgeführten technischen Mittel automatisiert Daten über

1. dessen Aufenthaltsort sowie1. dessen Aufenthaltsort sowie

2. über etwaige Beeinträchtigungen der Datenerhebung.2. über etwaige Beeinträchtigungen der Datenerhebung.

Soweit es technisch möglich ist, ist sicherzustellen, dass innerhalb der WohnungSoweit es technisch möglich ist, ist sicherzustellen, dass innerhalb der Wohnung

des Ausländers keine über den Umstand seiner Anwesenheit hinausgehendendes Ausländers keine über den Umstand seiner Anwesenheit hinausgehenden

Aufenthaltsdaten erhoben werden. Die Landesregierungen können durchAufenthaltsdaten erhoben werden. Die Landesregierungen können durch

Rechtsverordnung bestimmen, dass eine andere Stelle als die AusländerbehördeRechtsverordnung bestimmen, dass eine andere Stelle als die Ausländerbehörde

die in Satz 1 genannten Daten erhebt und speichert. Die Ermächtigung nach Satz 3die in Satz 1 genannten Daten erhebt und speichert. Die Ermächtigung nach Satz 3

kann durch Rechtsverordnung von den Landesregierungen auf die für den Vollzugkann durch Rechtsverordnung von den Landesregierungen auf die für den Vollzug

dieses Gesetzes zuständigen obersten Landesbehörden übertragen werden.dieses Gesetzes zuständigen obersten Landesbehörden übertragen werden.

(4) Die Daten dürfen ohne Einwilligung der betroffenen Person nur verarbeitet(4) Die Daten dürfen ohne Einwilligung der betroffenen Person nur verarbeitet

werden, soweit dies erforderlich istwerden, soweit dies erforderlich ist

1. zur Feststellung von Verstößen gegen eine räumliche Beschränkung des1. zur Feststellung von Verstößen gegen eine räumliche Beschränkung des

Aufenthaltes nach § 56 Absatz 2 und 3 oder ein Kontaktverbot nach § 56 Absatz 4,Aufenthaltes nach § 56 Absatz 2 und 3 oder ein Kontaktverbot nach § 56 Absatz 4,

2. zur Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit nach § 98 Absatz 3 Nummer 5a oder2. zur Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit nach § 98 Absatz 3 Nummer 5a oder

einer Straftat nach § 95 Absatz 1 Nummer 6a,einer Straftat nach § 95 Absatz 1 Nummer 6a,

3. zur Feststellung eines Verstoßes gegen eine vollstreckbare gerichtliche3. zur Feststellung eines Verstoßes gegen eine vollstreckbare gerichtliche

Anordnung nach Absatz 1 und zur Verfolgung einer Straftat nach § 95 Absatz 2Anordnung nach Absatz 1 und zur Verfolgung einer Straftat nach § 95 Absatz 2

Nummer 1a,Nummer 1a,

4. zur Abwehr einer erheblichen gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder4. zur Abwehr einer erheblichen gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder

Freiheit einer dritten Person,Freiheit einer dritten Person,

5. zur Verfolgung von erheblichen Straftaten gegen Leib und Leben einer dritten5. zur Verfolgung von erheblichen Straftaten gegen Leib und Leben einer dritten

Person oder von Straftaten nach § 89a oder § 129a des Strafgesetzbuches oderPerson oder von Straftaten nach § 89a oder § 129a des Strafgesetzbuches oder

6. zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der technischen Mittel.6. zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der technischen Mittel.

(5) Zur Einhaltung der Zweckbindung nach Absatz 4 hat die Verarbeitung der Daten(5) Zur Einhaltung der Zweckbindung nach Absatz 4 hat die Verarbeitung der Daten

automatisiert zu erfolgen und sind die Daten gegen unbefugte Kenntnisnahmeautomatisiert zu erfolgen und sind die Daten gegen unbefugte Kenntnisnahme

besonders zu sichern unbeschadet der Artikel 24, 25 und 32 der Verordnung (EU)besonders zu sichern unbeschadet der Artikel 24, 25 und 32 der Verordnung (EU)

2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zumSchutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum



freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-

Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; LGrundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L

127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung. Die in Absatz 3 Satz 1127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung. Die in Absatz 3 Satz 1

genannten Daten sind spätestens zwei Monate nach ihrer Erhebung zu löschen,genannten Daten sind spätestens zwei Monate nach ihrer Erhebung zu löschen,

soweit sie nicht für die in Absatz 4 genannten Zwecke verarbeitet werden. Jedersoweit sie nicht für die in Absatz 4 genannten Zwecke verarbeitet werden. Jeder

Abruf der Daten ist zu protokollieren. Die Protokolldaten sind nach zwölf MonatenAbruf der Daten ist zu protokollieren. Die Protokolldaten sind nach zwölf Monaten

zu löschen. Werden innerhalb der Wohnung der betroffenen Person über denzu löschen. Werden innerhalb der Wohnung der betroffenen Person über den

Umstand ihrer Anwesenheit hinausgehende Aufenthaltsdaten erhoben, dürfen dieseUmstand ihrer Anwesenheit hinausgehende Aufenthaltsdaten erhoben, dürfen diese

nicht verarbeitet werden und sind unverzüglich nach Kenntnisnahme zu löschen.nicht verarbeitet werden und sind unverzüglich nach Kenntnisnahme zu löschen.

Die Tatsache ihrer Kenntnisnahme und Löschung ist zu dokumentieren. DieDie Tatsache ihrer Kenntnisnahme und Löschung ist zu dokumentieren. Die

Dokumentation darf ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendetDokumentation darf ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet

werden. Sie ist nach Abschluss der Datenschutzkontrolle zu löschen.werden. Sie ist nach Abschluss der Datenschutzkontrolle zu löschen.

(6) Zur Durchführung der Maßnahme nach Absatz 1 hat die zuständige Stelle im(6) Zur Durchführung der Maßnahme nach Absatz 1 hat die zuständige Stelle im

Sinne des Absatzes 3:Sinne des Absatzes 3:

1. eingehende Systemmeldungen über Verstöße nach Absatz 4 Nummer 11. eingehende Systemmeldungen über Verstöße nach Absatz 4 Nummer 1

entgegenzunehmen und zu bewerten,entgegenzunehmen und zu bewerten,

2. Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person an die zuständigen Behörden2. Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person an die zuständigen Behörden

übermitteln, sofern dies zur Durchsetzung von Maßnahmen nach Absatz 4 Nummerübermitteln, sofern dies zur Durchsetzung von Maßnahmen nach Absatz 4 Nummer

1 erforderlich ist,1 erforderlich ist,

3. Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person an die zuständige3. Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person an die zuständige

Bußgeldbehörde zur Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit nach § 98 Absatz 3Bußgeldbehörde zur Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit nach § 98 Absatz 3

Nummer 5a oder an die zuständige Strafverfolgungsbehörde zur Verfolgung einerNummer 5a oder an die zuständige Strafverfolgungsbehörde zur Verfolgung einer

Straftat nach § 95 Absatz 1 Nummer 6a oder Absatz 2 Nummer 1a übermitteln,Straftat nach § 95 Absatz 1 Nummer 6a oder Absatz 2 Nummer 1a übermitteln,

4. Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person an zuständige4. Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person an zuständige

Polizeibehörden übermitteln, sofern dies zur Abwehr einer erheblichenPolizeibehörden übermitteln, sofern dies zur Abwehr einer erheblichen

gegenwärtigen Gefahr im Sinne von Absatz 4 Nummer 4 erforderlich ist,gegenwärtigen Gefahr im Sinne von Absatz 4 Nummer 4 erforderlich ist,

5. Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person an die zuständigen Polizei-5. Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person an die zuständigen Polizei-

und Strafverfolgungsbehörden übermitteln, wenn dies zur Verhütung oder zurund Strafverfolgungsbehörden übermitteln, wenn dies zur Verhütung oder zur

Verfolgung einer in Absatz 4 Nummer 5 genannten Straftat erforderlich ist,Verfolgung einer in Absatz 4 Nummer 5 genannten Straftat erforderlich ist,

6. die Ursache einer Meldung zu ermitteln; hierzu kann die zuständige Stelle6. die Ursache einer Meldung zu ermitteln; hierzu kann die zuständige Stelle

Kontakt mit der betroffenen Person aufnehmen, sie befragen, sie auf den VerstoßKontakt mit der betroffenen Person aufnehmen, sie befragen, sie auf den Verstoß

hinweisen und ihr mitteilen, wie sie dessen Beendigung bewirken kann,hinweisen und ihr mitteilen, wie sie dessen Beendigung bewirken kann,

7. eine Überprüfung der bei der betroffenen Person vorhandenen technischen7. eine Überprüfung der bei der betroffenen Person vorhandenen technischen

Geräte auf ihre Funktionsfähigkeit oder Manipulation und die zu der BehebungGeräte auf ihre Funktionsfähigkeit oder Manipulation und die zu der Behebung

einer Funktionsbeeinträchtigung erforderlichen Maßnahmen, insbesondere deseiner Funktionsbeeinträchtigung erforderlichen Maßnahmen, insbesondere des



Austausches der technischen Mittel oder von Teilen davon, einzuleiten,Austausches der technischen Mittel oder von Teilen davon, einzuleiten,

8. Anfragen der betroffenen Person zum Umgang mit den technischen Mitteln zu8. Anfragen der betroffenen Person zum Umgang mit den technischen Mitteln zu

beantworten.beantworten.

(7) Im Antrag auf Anordnung einer Maßnahme nach Absatz 1 sind anzugeben(7) Im Antrag auf Anordnung einer Maßnahme nach Absatz 1 sind anzugeben

1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, mit Name und Anschrift,1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, mit Name und Anschrift,

2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme,2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme,

3. die Angabe, ob gegenüber der Person, gegen die sich die Maßnahme richtet,3. die Angabe, ob gegenüber der Person, gegen die sich die Maßnahme richtet,

eine räumliche Beschränkung nach § 56 Absatz 2 und 3 oder ein Kontaktverboteine räumliche Beschränkung nach § 56 Absatz 2 und 3 oder ein Kontaktverbot

nach § 56 Absatz 4 besteht,nach § 56 Absatz 4 besteht,

4. der Sachverhalt sowie4. der Sachverhalt sowie

5. eine Begründung.5. eine Begründung.

(8) Die Anordnung ergeht schriftlich. In ihr sind anzugeben(8) Die Anordnung ergeht schriftlich. In ihr sind anzugeben

1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, mit Name und Anschrift,1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, mit Name und Anschrift,

2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme sowie2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme sowie

3. die wesentlichen Gründe.3. die wesentlichen Gründe.

(9) Für richterliche Anordnungen nach Absatz 1 ist das Amtsgericht zuständig, in(9) Für richterliche Anordnungen nach Absatz 1 ist das Amtsgericht zuständig, in

dessen Bezirk die zuständige Stelle im Sinne des Absatzes 3 ihren Sitz hat. Fürdessen Bezirk die zuständige Stelle im Sinne des Absatzes 3 ihren Sitz hat. Für

das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren indas Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in

Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen GerichtsbarkeitFamiliensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

entsprechend.entsprechend.

(10) § 56 Absatz 5 Satz 1 findet entsprechend Anwendung.(10) § 56 Absatz 5 Satz 1 findet entsprechend Anwendung.


